
Stand: 23.06.2025 01:17:33

Vorgangsmappe für die Drucksache 17/20586

"Urteil des Verwaltungsgerichts München umsetzen - Recht auf Bildung für alle Kinder

gewährleisten!"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 17/20586 vom 06.02.2018

2. Plenarprotokoll Nr. 123 vom 07.02.2018

3. Beschlussempfehlung mit Bericht 17/21667 des BI vom 12.04.2018

4. Beschluss des Plenums 17/21803 vom 18.04.2018

5. Plenarprotokoll Nr. 130 vom 18.04.2018



 

17. Wahlperiode 06.02.2018 Drucksache 17/20586 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hart-
mann, Christine Kamm, Thomas Gehring, Ulrike 
Gote, Jürgen Mistol, Gisela Sengl, Kerstin Celina, 
Ulrich Leiner und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN) 

Urteil des Verwaltungsgerichts München umset-
zen - Recht auf Bildung für alle Kinder gewährleis-
ten! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, 

─ allen Kindern in Bayern, auch den Kindern in den 
Transitzentren und der Aufnahmeeinrichtung 
Oberfranken (AEO) in Bamberg einen regulären 
Schulbesuch zu ermöglichen. Dies gilt insbeson-
dere für Kinder, die bereits in bayerischen Schu-
len oder Schulen anderer Bundesländer einge-
schult worden waren, bevor sie mit ihren Eltern in 
ein Transitzentrum oder das AEO verlegt worden 
sind, 

─ Kindern, die länger als drei Monate den Unterricht 
in den Transitzentren oder der AEO besuchten, 
den Wechsel in eine reguläre Schule zu ermögli-
chen, 

─ Kindern, deren Eltern sich nicht im sogenannten 
beschleunigten Verfahren befinden, den Wechsel 
in eine reguläre Schule zu ermöglichen, 

─ in den Transitzentren oder der AEO den Unterricht 
so zu gestalten, dass die Klassenziele und Ab-
schlüsse nach dem bayerischen Bildungsplan er-
reicht werden können. 

Begründung: 

Zum Kinderrecht auf Bildung gehört auch das Recht, 
reguläre Schulabschlüsse erreichen zu können. 

Das Verwaltungsgericht (VG) München hat am 
08.01.2018 einer Klage von sechs Schulkindern ge-
gen den Freistaat Bayern voll umfänglich stattgege-
ben. Seit Schulbeginn im September war ihnen der 
Besuch der regulären Schule verweigert worden. Sie 
wurden auf die „besonderen“ Klassen im Transitzent-
rum Manching/Ingolstadt verwiesen, wo nur eine Art 
Rumpfunterricht angeboten wird. Diese Gruppen sind 
eingerichtet für ausländische Kinder, deren Deutsch-
kenntnisse noch nicht für den regulären Unterricht 
ausreichen. Das ist bei den betroffenen Kindern nicht 
der Fall. Sie haben bereits vorher erfolgreich die 
Schule außerhalb des Abschiebelagers besucht. 

Mit einer einstweiligen Verfügung bestimmte das Ge-
richt, dass die Sprengelschulen diese sechs Schulkin-
der jetzt in ihren Unterricht aufzunehmen haben.  

Das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, die Regierung von Oberbayern 
und die Sprengelschule haben dieses Urteil jedoch 
nicht umgesetzt. Als die Kinder am 23.01.2018 zur 
Schule gingen, wurde ihnen von der Schulleitung, auf 
Anweisung der Regierung von Oberbayern und dem 
Staatsministerium der Schulbesuch verweigert: Sie 
wurden wieder heimgeschickt. 

Das Recht auf Bildung muss allen Kindern in Bayern 
gewährt werden. Dazu gehört auch, Schulabschlüsse 
zu erreichen, und das Erreichen von Klassenzielen 
nachweisen zu können, was häufig nach einer even-
tuellen Abschiebung der Familie Voraussetzung für 
einen weiteren Schulbesuch im Heimatland ist. 

 



heben. – Das sind die CSU-Fraktion, die SPD-
Fraktion, die FREIEN WÄHLER, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der Kollege Muthmann (fraktionslos). 
Gegenstimmen, bitte! – Keine. Enthaltungen? – Auch 
keine.

Dann ist das Gesetz so angenommen. Es hat den 
Titel: "Gesetz zur Änderung des Bayerischen Schulfi-
nanzierungsgesetzes und der Ausführungsverord-
nung Schulfinanzierungsgesetz". 

Mit der Annahme des Gesetzentwurfs in der soeben 
beschlossenen Fassung hat der Änderungsantrag von 
Abgeordneten der CSU-Fraktion auf Drucksa-
che 17/18825 seine Erledigung gefunden. Das Hohe 
Haus nimmt davon Kenntnis. 

Kolleginnen und Kollegen, ich gebe jetzt noch die Er-
gebnisse von drei namentlichen Abstimmungen be-
kannt: zunächst zum Dringlichkeitsantrag der Abge-
ordneten Aiwanger, Streibl, Hanisch und anderer und 
Fraktion (FREIE WÄHLER) betreffend "Bayerns drei 
Feuerwehrschulen stärken – Die versprochenen Stel-
len endlich besetzen!" auf Drucksache 17/20581. Mit 
Ja haben 56 Abgeordnete gestimmt, mit Nein 77. 
Stimmenthaltungen gab es nicht. Damit ist der Dring-
lichkeitsantrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 4)

Ich gebe jetzt das Ergebnis der namentlichen Abstim-
mung zum Antrag der Abgeordneten Annette Karl, 
Natascha Kohnen, Andreas Lotte und anderer (SPD) 
betreffend "Sonderprogramm Premiumoffensive Tou-

rismus für kleine Betriebe ab 5 Betten öffnen" auf 
Drucksache 17/18357 bekannt. Mit Ja haben 67 Ab-
geordnete gestimmt, mit Nein 83. Stimmenthaltungen 
gab es nicht. Damit ist der Antrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 2)

Als Letztes gebe ich das Ergebnis der namentlichen 
Abstimmung zum Dringlichkeitsantrag der Abgeordne-
ten Rinderspacher, Dr. Strohmayr, Müller und anderer 
und Fraktion (SPD) betreffend "Personalsituation in 
Frauenhäusern und Notrufe verbessern" auf Drucksa-
che 17/20580 bekannt. Mit Ja haben 66 Abgeordnete 
gestimmt, mit Nein 81. Es gab eine Stimmenthaltung. 
Damit ist auch dieser Dringlichkeitsantrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 3)

Die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksa-
chen 17/20583 mit 17/20589 werden in die zuständi-
gen federführenden Ausschüsse verwiesen. 

Wir haben jetzt bald 19.00 Uhr. Die Zeit reicht nicht 
mehr, um einen weiteren Tagesordnungspunkt aufzu-
rufen. Die jetzt noch auf der Tagesordnung stehenden 
Tagesordnungspunkte werden auf die nächste Sit-
zung verschoben.

Ich schließe die Sitzung und wünsche Ihnen einen 
schönen Abend. Danke schön.

(Schluss: 18.46 Uhr)
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Bildung und Kultus 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, 
Ludwig Hartmann, Christine Kamm u.a. und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/20586 

Urteil des Verwaltungsgerichts München umsetzen - Recht auf 
Bildung für alle Kinder gewährleisten! 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Thomas Gehring 
Mitberichterstatterin: Carolina Trautner 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Bildung 
und Kultus federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Ver-
fassung, Recht und Parlamentsfragen hat den Dringlichkeits-
antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 76. Sitzung am 1. März 2018 beraten und mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen 
hat den Dringlichkeitsantrag in seiner 87. Sitzung am 12. April 
2018 mitberaten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Martin Güll 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig 
Hartmann, Christine Kamm, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Jürgen 
Mistol, Gisela Sengl, Kerstin Celina, Ulrich Leiner und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/20586, 17/21667 

Urteil des Verwaltungsgerichts München umsetzen –   
Recht auf Bildung für alle Kinder gewährleisten! 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des Abstimmungsverhal

tens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte 

ich jetzt um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, der FREI

EN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN sowie Frau Kollegin Claudia 

Stamm (fraktionslos), Herr Kollege Günther Felbinger (fraktionslos) und Herr Kollege 

Alexander Muthmann (fraktionslos). Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? – 

Keine. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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